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RESOLUTION 1282 (1999)

verabschiedet auf der 4080. Sitzung des Sicherheitsrats
am 14. Dezember 1999

Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur Westsaharafrage, insbesondere
seine Resolutionen 1238 (1999) vom 14. Mai 1999 und 1263 (1999) vom 13. September 1999,

mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 7. Dezember 1999
(S/1999/1219) und die darin enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen,

1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum
in Westsahara (MINURSO) bis zum 29. Februar 2000 zu verlängern, damit die Identifizierung
der Stimmberechtigten abgeschlossen, eine zweite vorläufige Liste der Stimmberechtigten her-
ausgegeben und für die Stammesgruppierungen H41, H61 und J51/52 die Rechtsmittelverfahren
eingeleitet werden können;

2. begrüßt es, daß die Parteien erneut ihr grundsätzliches Einvernehmen in bezug auf
den gemäß Resolution 1238 (1999) vom 14. Mai 1999 vorgelegten Entwurf eines Aktionsplans
für grenzüberschreitende vertrauenbildende Maßnahmen, einschließlich Kontakte zwischen
Einzelpersonen, erklärt haben, und fordert sie auf, im Hinblick auf die unverzügliche Einleitung
dieser Maßnahmen mit der Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen und der
MINURSO zusammenzuarbeiten;

3. nimmt Kenntnis von der Befürchtung, daß die durch die derzeitige Zahl der Kan-
didaten, die ihr Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels wahrgenommen haben, und die gegen-
sätzlichen Haltungen der Parteien in der Frage der Zulässigkeit entstehenden Probleme kaum die
Möglichkeit offenzulassen scheinen, das Referendum vor dem Jahr 2002 oder sogar später
abzuhalten, und unterstützt den Generalsekretär in seiner Absicht, seinen Sonderbeauftragten
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anzuweisen, seine Konsultationen mit den Parteien über diese Fragen fortzusetzen, in dem Be-
mühen, ihre entgegengesetzten Auffassungen hinsichtlich des Rechtsmittelverfahrens, der Repa-
triierung der Flüchtlinge und anderer entscheidend wichtiger Aspekte des Regelungsplans der
Vereinten Nationen miteinander in Einklang zu bringen;

4. nimmt jedoch Kenntnis von der Einschätzung des Generalsekretärs, wonach bei
dem Bemühen, die entgegengesetzten Auffassungen der Parteien miteinander in Einklang zu
bringen, Schwierigkeiten auftreten können, und ersucht daher den Generalsekretär, vor Ablauf
des derzeitigen Mandats über die Aussichten für Fortschritte bei der Umsetzung des Regelungs-
plans innerhalb einer vertretbaren Frist Bericht zu erstatten;

5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben.
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